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Nachfolgend erhalten Sie eine Presseinformation über ein Zivilurteil des AG Wiesbaden 

vom 04.08.2008 (Az.: 93 C 619/08 – 41), welches offensichtlich mittlerweile in ganz 

Deutschland versendet wird und entsprechende Aufmerksamkeit erregt. 

 

Sollten Sie hierzu Rückfragen haben oder weitere Informationen zu diesem Thema 

wünschen, so setzen Sie sich bitte mit der Pressestelle des Amtsgerichts Wiesbaden in 

Verbindung. 

 

 
 
 

Ein Rechtsstreit um die Erstattung von Rechtsanwaltskosten beim 

Streit über Online-Verträge sorgt für bundesweite Aufmerksamkeit  

– aus Sicht des Gerichts aber ohne erkennbaren Grund 

 

 

In dem o.g. Zivilverfahren klagte ein Internetnutzer gegen einen Online-Dienst auf Er-

satz von Rechtsanwaltskosten, die ihm entstanden waren, da er sich gegen eine aus 

seiner Sicht ungerechtfertigte Rechnung des Online-Dienstes zur Wehr gesetzt hatte.  

 

In diesem Verfahren gelangte der zuständige Richter beim Amtsgericht Wiesbaden zu 

dem Ergebnis, dass kein Anspruch auf Ersatz der Rechtsanwaltskosten besteht, da der 



 

 

Internetnutzer dem Online-Dienst letztendlich keine sittenwidrige Schädigung nachwei-

sen konnte, also keine vorsätzliche Täuschung über die Kostenpflicht der besuchten 

Internetseiten. 

 

Mit keinem Wort ist das AG Wiesbaden in diesem Urteil darauf eingegangen, ob tat-

sächlich wirksam ein Vertrag zustande gekommen ist, vielmehr wurde ausdrücklich aus-

geführt, dass dies im konkreten Fall dahin stehen kann. 

 

 

Gleichwohl wird das AG Wiesbaden nun mit einer Vielzahl von Anfragen überhäuft. Es 

melden sich immer wieder Internetnutzer, die ebenfalls von der besagten Firma eine 

Zahlungsaufforderung für angebliche Online-Dienste erhalten haben und von anwaltli-

cher Seite unter Berufung auf das Urteil des AG Wiesbaden aufgefordert werden, diese 

Rechnungen zu zahlen, wobei sogar eine anonymisierte Ausfertigung des Urteils beige-

fügt ist.  

 

 

Um es noch einmal klarzustellen: Das hier verkündete Urteil macht keinerlei Aussagen 

zur Wirksamkeit eines möglichen Vertrages zwischen dem Internetnutzer und dem On-

line-Dienst. Das Urteil verneint lediglich Ansprüche des Internetnutzers, der sich 

sogleich mit Hilfe eines Rechtsanwaltes gegen die aus seiner Sich ungerechtfertigten 

Forderungen zur Wehr setzt, da der Nutzer dann u.U. nachweisen müsste, dass der 

Online-Dienst vorsätzlich gehandelt und seine Kostenpflicht in betrügerischer Absicht 

verschleiert hat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wiesbaden, 15.09.2008 


